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liert werden. So ist die Fragestellung der anfordernden 
Organe an den Sachverständigen, er möge die Glaubwür
digkeit eines Kindes oder Jugendlichen untersuchen, in 
dieser Allgemeinheit ungenügend. Vielmehr sollten sie — 
genauso wie bei der Einholung von Gutachten zur Prüfung 
der Schuldfähigkeit (§ 66 StGB) oder der Zurechnungsfä
higkeit (§§ 15, 16 StGB) von Tätern* 1 * * * 5 — konkrete Fragen an 
den Sachverständigen stellen. Sie sollten darlegen, aus 
welchen Umständen sich Zweifel an der Richtigkeit der 
Aussagen des Kindes oder Jugendlichen ergeben. So kann 
ein sehr geringes Lebensalter des Kindes zu der Frage 
führen, ob es bereits in der Lage ist, entsprechende Wahr
nehmungen zu machen und richtig zu behalten. Die Vor
aussetzung zum Gutachtenauftrag kann darin liegen, daß 
das Kind tatsächlich häufig gelogen hat und das Gericht 
die Aussage des Kindes unter entwicklungspsychologischen 
und aussagepsychologischen Gesichtspunkten analysiert 
haben möchte. Ebenso können sich aus besonderen Bezie
hungen zwischen dem Beschuldigten und dem Kind bzw. 
dem Beschuldigten und einem Familienangehörigen des 
Kindes oder aus einer Suggestibilität des Kindes usw. 
Fragestellungen ergeben.

Bei jeder Frage muß die Zuständigkeit des psychologi
schen Sachverständigen genau bestimmt werden. Das an
fordernde Organ darf dem Sachverständigen keine Fragen 
stellen, die es selbst beantworten kann und muß. Es ist 
z. B. grundsätzlich falsch, dem Sachverständigen sowohl 
das Kind als auch den Beschuldigten vorzustellen mit der 
Aufgabe, unter Berücksichtigung der Angaben beider zu 
entscheiden, wessen Aussage richtig ist. Die Begutachtung 
des Kindes ist selbstverständlich immer tatbezogen vorzu
nehmen. Die Entscheidung, ob im Anschluß an die Begut
achtung den Aussagen des Kindes oder denen des Beschul
digten zu folgen ist, muß das Gericht eigenverantwortlich 
treffen.

Zur Glaubwürdigkeitsuntersuchung

Innerhalb des Gesamtkomplexes der Glaubwürdigkeitsun
tersuchung unterscheiden wir nach unseren Forschungser
gebnissen fünf Gruppen von Fragestellungen, bei denen 
die Kompetenzen des Sachverständigen unterschiedlich 
sind.

1. Die Prüfung der Aussagefähigkeit 
Unter der Aussagefähigkeit verstehen wir die entwick- 
lungs- und persönlichkeitsbedingte Fähigkeit, die spezielle
Tat in ihrem wesentlichen Gehalt richtig wahrzunehmen,
sich zu merken und ohne wesentliche Beeinflussung wie
derzugeben. Diese Begriffsformulierung bildet eine Ana
logie zum § 66 StGB, der die Schuldfähigkeit eines Ju
gendlichen ebenfalls an dessen entwicklungs- und persön
lichkeitsbedingten Fähigkeiten knüpft, die tatbezogen ge
prüft werden müssen.

Für die Probleme der Aussagefähigkeit ist bis zum
6. Lebensjahr des Kindes ausschließlich der psychologische 
Sachverständige kompetent Dies erfordern der altersbe
dingte besondere Entwicklungsstand der Wahrnehmung 
und Aufmerksamkeit und die Möglichkeit einer „Verschie
bung in der Realitätsebene“. Wahrgenommenes, Vorge
stelltes und Gewünschtes wird in diesem Lebensalter nicht 
selten verwoben, und zwar so weit, daß es zu Falschaus
sagen kommt

Vom 6. bis ungefähr 11. Lebensjahr an denkt ein Kind 
bereits konkret-logisch. Ein 8jähriges Kind erfaßt den 
Sinngehalt eines einfacheren Geschehens. Infolge dieser 
Voraussetzungen können einfachere Straftaten, auch Se
xualstraftaten, gut beschrieben werden mit der Einschrän
kung, daß ein Kind auch in diesem Alter nur vermindert 
fähig ist, präzis ?u sagen, ob z. B. eine Einführung des 
Gliedes, eine Berührung der äußeren Schamlippen oder 
z. B. ein Oberschenkelverkehr stattgefunden hat. Im Prin
zip ist aber ein Kind in diesem Alter — mit einer Reihe 
entwicklungsbedingter Ausnahmen6 — zu einem mehr

sachlichen Beobachter geworden. Es ist allerdings häufig 
suggestibel, also beeinflußbar.

Von der Pubertätszeit, also vom 11. Lebensjahr an, be
steht eine entwicklungspsychologische Problematik der 
Aussagefähigkeit nicht mehr.

2. Die Aussagenanalyse zur Prüfung
der Aussageehrlichkeit und Aussagewilligkeit 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Prüfung der Aus
sagefähigkeit ist die Aussageehrlichkeit und Aussagewil
ligkeit anhand konkreter Umstände im Zusammenhang 
mit der Tatbeschuldigung, wie der Entwicklung zur An
zeige, der Anzeigesituation und Anzeigemotivation, der 
Widersprüche in den Aussagen und anderer jeweils wich
tiger Tatbezüge zu prüfen.

Die Aussagenanalyse prüft die Einstellung des kindli
chen oder jugendlichen Zeugen zum Ergebnis seiner Wahr
nehmung und seines Gedächtnisses hinsichtlich der Tat
geschehnisse.

Bei Erwachsenen ist die Aussagenanalyse ausschließlich 
Aufgabe des Untersuchungsorgans des Staatsanwalts und 
des Gerichts.

Bei Kindern liegen die Gründe für eine verringerte 
Aussageehrlichkeit oder Aussagewilligkeit in verschiede
nen Bereichen. Man muß darum die Angaben mit Hilfe 
hierzu erarbeiteter Kriterien überprüfen.7 Je jünger das 
Kind, je komplizierter die behauptete Tat, je größer der 
zeitliche Abstand zwischen Geschehen und Anzeige und je 
auffallender die Schilderungsform des Kindes ist, um so 
eher wird der Sachverständige mit einer Analyse der Aus
sage zu beauftragen sein. So kann z. B. die „Schallplatten
form“ des Berichts, also eine Erzählform, bei der ein Kind 
— einmal angestoßen — in gleichbleibender Weise Ge
schehnisse wie ein auswendig gelerntes Gedicht mit gleich
bleibender Sprechweise vorträgt (auch dann, wenn es sich 
selbst damit eines Verstoßes gegenüber Geboten der El
tern bezichtigt), darauf zurückzuführen sein, daß es schon 
häufig das gleiche erzählte, bevor es beim Untersuchungs
organ oder vor Gericht ausgesagt hat. Es berichtet dann 
nicht mehr aus dem Erleben, sondern in Erinnerung frü
herer Berichte. Diese Erzählform kann aber auch die Folge 
der Tatsache sein, daß ein Kind sich das Geschehen aus
gedacht bzw. in sich verändert hat und die Aussage' gleich
sam einübte. Diese Aussagenanalyse überschneidet sich mit 
den weiteren drei Fragestellungen.

3. Die Analyse der Entwicklung
zur Anzeige und die Anzeigensituation 

Unter einer Entwicklung zur Anzeige verstehen wir den 
gesamten Verlauf einer ersten Äußerung des Kindes in 
irgendeiner Form bis zur Aussage vor Gericht. Untersu
chungen haben gezeigt, daß nur in 52 Prozent der Fälle 
der erste Bericht eines Kindes an die Eltern gegeben 
wurde. Häufig läuft der Bericht über ein bzw. mehrere 
Kinder zu deren Eltern und dann erst zu den eigenen El
tern. In 15 Prozent verlief die Anzeige über mehrere Er
wachsene,. die mit dem Kind sprachen und es dadurch 
ungewollt beeinflußten. In 12 Prozent hatten die Kinder 
sich gegenseitig hinsichtlich des Inhalts so beeinflußt, daß 
eine wesentliche Aussagenänderung stattfand.

Lediglich in 22 Prozent wurde das Geschehen am Tat
tag angezeigt, am darauffolgenden Tag in 7 Prozent, bis 
zu einer Woche in 12 Prozent und bis zu einem Monat in 
21 Prozent. Bis zu einem Vierteljahr wurden 16 Prozent, 
bis zu einem Jahr über 10 Prozent und nach mehr als 
einem Jahr knapp 10 Prozent der Taten angezeigt. Bei 
seiner besonderen Entwicklungssituation ist ein Kind in 
dieser Zeit für Einflüsse anderer offen, vor allem, wenn 
es mit vielen Erwachsenen und Kindern hierüber gespro
chen hat

Nun ist es bekannt, daß bei Sexualdelikten an Kindern 
ein nicht geringer Teil aller Täter in der Familie oder 
Wohngemeinschaft zu suchen ist. Insofern wird das Kind 
nicht selten beeinflußt, z. B. wenn die Mutter den Lebens-


